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Kuster Christoph

Von: Kuster Christoph
Gesendet: Freitag, 19. August 2022 09:01
An: 'wald@ag.ch'
Cc: 'Widmer Michael'
Betreff: Anhörung zur Teilrevision Aargauer Jagdverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben unseren Verband im Rahmen Ihrer Anhörung zur Teilrevision der Aargauer Jagdverordnung zur
Stellungnahme eingeladen. Vielen Dank dafür.

Wir sind mit der vorgeschlagenen Anpassung (Streichung) grundsätzlich einverstanden, schlagen aber
noch folgende Ergänzung vor (in rot):

Aktuell gültige Fassung § 13 AJSV: Geänderter § 13 AJSV:
1 Die Jagdgesellschaften vereinbaren gestützt auf
Wildbestandserhebungen mit den betroffenen
Gemeinden und Forstrevieren alle zwei Jahre
eine Abschussplanung beim Rehwild und stellen
der Fachstelle eine Kopie der Vereinbarung zu.
Kommt keine
Vereinbarung zustande oder widerspricht die
Vereinbarung kantonalen Richtlinien, entscheidet
die Fachstelle über die Abschussplanung.

1 Die Jagdgesellschaften vereinbaren gestützt auf
Wildbestandserhebungen mit den betroffenen
Gemeinden und Forstrevieren alle zwei Jahre eine
Abschussplanung beim Rehwild und stellen der
Fachstelle eine Kopie der Vereinbarung zu. Kommt
keine Vereinbarung zustande oder widerspricht die
Vereinbarung kantonalen Richtlinien, entscheidet
die Fachstelle unter Anhörung der betroffenen
Gemeinde über die Abschussplanung.

Wir danken für die Berücksichtigung unseres Anpassungsvorschlags.

Freundliche Grüsse

Christoph Kuster
Gemeindeschreiber

Dienstleistungsbetrieb Gemeinde Oftringen
Gemeindekanzlei
Zürichstrasse 30
CH - 4665 Oftringen

Tel. 062 789 82 00

christoph.kuster@oftringen.ch
www.oftringen.ch
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